
   

08 BEKANNTMACHUNG ENTWURF 1 NACHTRAG.DOC   

Amtliche Bekanntmachung 
 
Stadt Hückeswagen 

 
 
Bekanntmachung des Entwurfs der 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 

2008 

 
Der Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit ihren Anlagen für das  Haushaltsjahr 2008 
liegt nach § 80 Abs. 3 GO NW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat (bis vor-
aussichtlich 05.06.2008) bei der Stadtverwaltung Hückeswagen, Auf’m Schloß 1, Zimmer 
1.05, während der Öffnungszeiten (Montag - Freitag: 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und Donnerstag 
15.00 Uhr - 18.00 Uhr) öffentlich aus. 
 
Gegen den Entwurf können Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit vom 
 

08.05.2008 bis 21.05.2008 

 
Einwendungen erheben. Die Einwendungen sind schriftlich oder zur Niederschrift an den 
Bürgermeister, Auf’m Schloß 1, Rathaus, 42499 Hückeswagen, zu richten. 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher Sitzung. 
 
 
 
Hückeswagen, den 07.05.2008 
 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

 
Uwe Ufer 
 
gez. 
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